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Anlage 6 

 

Grünbrücke im Vorschlagskorridor 70 

Der Biotopverbund dient der dauerhaften Sicherung der Populationen wild lebender Tiere 

und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und Lebensgemeinschaften sowie 

der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechsel-

beziehungen; er soll auch zur Verbesserung des Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000“ 

beitragen (§ 21 Abs. 1 BNatSchG). Das Bundesprogramm „Wiedervernetzung“ sieht in Nie-

dersachsen Querungshilfen für Wildtiere entlang der Autobahnen A 2, A7 und A 31 sowie B 

243  vor. Von Seiten des Landes wird darüber hinaus weiteren Querungshilfen hohe Bedeu-

tung für den landesweiten Biotopverbund zugemessen. Mit der Festlegung soll sichergestellt 

werden, dass die Anbindung an und die Funktionsfähigkeit dieser Anlagen für den Biotopver-

bund nicht durch benachbarte Nutzungen und deren Auswirkungen und Schutzansprüche 

beeinträchtigt wird. Dies könnte z. B. bei der Unterschreitung erforderlicher Mindestabstände 

beim Heranwachsen von Infrastrukturvorhaben oder beim Freihalten von Gehölzaufwuchs 

über Erdleitungen (Schutzstreifen) der Fall sein. Eine Festlegung auf Landesebene z. B. 

durch Auflistung unvereinbarer Nutzungen oder die pauschale Festlegung eines Abstands-

wertes ist auf Grund der Unterschiedlichkeit der Gegebenheiten nicht sachgerecht. Vielmehr 

muss in jedem Einzelfall eine Prüfung und im Falle von Nutzungskonflikten und Unverträg-

lichkeiten eine Beachtung des Vorranges Biotopverbund erfolgen. 

Die Festlegungen zur Biodiversität und zur Biotopvernetzung werden über die zeichnerische 

Festlegung im LROP räumlich konkretisiert (vgl. Seite 2 - 3 dieser Anlage). Es wird ein Luft-

bild beigefügt, in dem der Erdkabel-Vorschlagskorridor Nr. 70 und der Standort der Grünbrü-

cke bei Ildehausen dargestellt sind (vgl. Seite 4). Weiterhin werden Pläne zur Lage der 

Grünbrücke im Raum und konkrete Maßnahmenpläne und –beschreibungen beigefügt. Die 

Details sind jeweils in den landespflegerischen Maßnahmenplänen der Planfeststellung fest-

gelegt (Maßnahmen S 09, A 15 und E 22). Die Gehölzneupflanzungen im Umfeld der Grün-

brücke dehnen sich westseitig ca. 170 m bis zum Waldrand Harzhorn aus, im Osten reichen 

die Maßnahmen rd. 110 m weit bis zum Wirtschaftsweg. Im Westen wird zusätzlich eine Ver-

legung der B 248 n um rd. 50 m in den Bereich der Grünbrücke integriert, so dass die Bio-

topvernetzung störungsfrei gewährleistet ist. 
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Auszug aus der Legende zu Anlage 2 des LROP Niedersachsen, 2017 
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Auszug aus der Karte zu Anlage 2 des LROP Niedersachsen, 2017 

Grünbrücke bei Ildehausen 
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Lage der Grünbrücke bei Ildehausen im Vorschlagskorridor Nr. 70, an der BAB 7 

Markierung der Bereiche für landespflegerische Maßnahmen zur Gestaltung der Brücke und 

des Umfeldes 
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Lage der Grünbrücke im Raum, mit Maßnahmen (Ausschnitt aus Übersichtsplan) 
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Ausschnitt aus den Lageplänen, Karte 12-3-2_Blatt 6 und 7, mit landespflegerischen Maß-

nahmen zur Gestaltung der Grünbrücke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Infos zum 
Maßnahmenblatt S 09 
Maßnahmenblatt A 15 
Maßnahmenblatt E 22 folgen auf den Seiten 7 - 12 
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